
Gesetzlicher Schutz  

für Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit in Österreich  

 
Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht, das im Rahmen der in Österreich geltenden Gesetze 

geschützt wird. Eng verknüpft ist Religionsfreiheit mit dem Recht auf Meinungs- und 

Gewissensfreiheit. Historisch betrachtet hat dies auch mit der europäischen Geschichte und des 

langen Ringens zu tun, ehe „cuius regio – eius religio“ („Wessen Gebiet, dessen Religion“ oder 

„Wes der Fürst, des der Glaub‘“) überwunden war. 

 

Nachfolgend werden zentrale Textpassagen aus verschiedenen Gesetzeswerken vorgestellt. So 

wird Religionsfreiheit/Meinungsfreiheit in den verschiedensten Facetten juristisch greifbar:  

- Für wen gilt Religionsfreiheit/Meinungsfreiheit?  

- Gibt es auch einen Schutz davor, wenn man nicht zu etwas Religiösem gezwungen 

werden möchte (negative Religionsfreiheit)?  

- Welche Rechte haben anerkannte Religionsgesellschaften?  

- Kann es doch einmal zu einer Einschränkung der Religions-/Meinungsfreiheit 

kommen?  

- Welche Formen von Diskriminierungsschutz gibt es?  

- Gibt es strafrechtliche Regelungen in Bezug auf die Herabwürdigung religiöser Lehren 

oder Verhetzung? 

 

Die Zusammenstellung fußt dabei auf einem Skriptum, das Volker Frey, Generalsekretär des 

Klagsverbandes (siehe auch Klagsverband – Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von 

Diskriminierungsopfern) erarbeitet hat. 

 

Beim Lesen stellen sich wahrscheinlich gleich Assoziationen ein, wie sich diese gesetzlichen 

Prinzipien im Alltag wiederfinden. Diese Rechte zu kennen, schafft persönliche Sicherheit und 

öffnet Wege, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem säkularen Rechtsstaat zu 

stärken. Schließlich geht es dabei auch um den Schutz vor Diskriminierung und die Förderung 

von Chancengleichheit. Manche der Texte wecken vielleicht auch weitere Fragen.  

- Wie haben diese Paragrafen Anwendung in der jüngeren österreichischen 

Rechtsprechung gefunden?  

- Gab es etwa Verurteilungen aufgrund der Herabwürdigung religiöser Lehren?  

- Und wie wurden und werden derartige Vorkommnisse im öffentlichen Diskurs 

behandelt?  

- Wie wirkungsvoll bieten Gesetze Schutz bei der Ausübung persönlicher Grund- und 

Freiheitsrechte? Oder braucht es darüber hinaus noch mehr? 

So gibt es viele Andockmöglichkeiten für die weitere Diskussion.  

 

 

StGG (Staatsgrundgesetz 1867) 
 

Artikel 14  

Die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit ist Jedermann gewährleistet. 

Der Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte ist von dem Religionsbekenntnisse 

unabhängig; doch darf den staatsbürgerlichen Pflichten durch das Religionsbekenntniß kein 

Abbruch geschehen. 

Niemand kann zu einer kirchlichen Handlung oder zur Theilnahme an einer kirchlichen 

Feierlichkeit gezwungen werden, in sofern er nicht der nach dem Gesetze hiezu berechtigten 

Gewalt eines Anderen untersteht. 

https://www.klagsverband.at/
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Artikel 15.  

Jede gesetzlich anerkannte Kirche und Religionsgesellschaft hat das Recht der gemeinsamen 

öffentlichen Religionsübung, ordnet und verwaltet ihre inneren Angelegenheiten selbständig, 

bleibt im Besitze und Genusse ihrer für Cultus-, Unterrichts- und Wohlthätigkeitszwecke 

bestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonde, ist aber, wie jede Gesellschaft, den allgemeinen 

Staatsgesetzen unterworfen. 

Artikel 16.  

Den Anhängern eines gesetzlich nicht anerkannten Religionsbekenntnisses ist die häusliche 

Religionsübung gestattet, in soferne dieselbe weder rechtswidrig, noch sittenverletzend ist. 

 

StV St. Germain 

Artikel 63. 

Österreich verpflichtet sich, allen Einwohnern Österreichs ohne Unterschied der Geburt, 

Staatsangehörigkeit, Sprache, Rasse oder Religion vollen und ganzen Schutz von Leben und 

Freiheit zu gewähren. 

Alle Einwohner Österreichs haben das Recht, öffentlich oder privat jede Art Glauben, 

Religion oder Bekenntnis frei zu üben, sofern deren Übung nicht mit der öffentlichen 

Ordnung oder mit den guten Sitten unvereinbar ist. 

 

MRK (Europäische Menschenrechtskonvention) 
 

Artikel 9 - Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

 

(1) Jedermann hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht 

umfaßt die Freiheit des einzelnen zum Wechsel der Religion oder der Weltanschauung sowie 

die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen 

öffentlich oder privat, durch Gottesdienst, Unterricht, Andachten und Beachtung religiöser 

Gebräuche auszuüben. 

 

(2) Die Religions- und Bekenntnisfreiheit darf nicht Gegenstand anderer als vom Gesetz 

vorgesehener Beschränkungen sein, die in einer demokratischen Gesellschaft notwendige 

Maßnahmen im Interesse der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit 

und Moral oder für den Schutz der Rechte und Freiheiten anderer sind. 

 

Artikel 10 - Freiheit der Meinungsäußerung 

 

(1) Jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit 

der Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen 

ohne Eingriffe öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Dieser 

Artikel schließt nicht aus, daß die Staaten Rundfunk-, Lichtspiel- oder Fernsehunternehmen 

einem Genehmigungsverfahren unterwerfen. 

 

(2) Da die Ausübung dieser Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann sie 

bestimmten, vom Gesetz vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen 

oder Strafdrohungen unterworfen werden, wie sie in einer demokratischen Gesellschaft im 



Interesse der nationalen Sicherheit, der territorialen Unversehrtheit oder der öffentlichen 

Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes 

der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des guten Rufes oder der Rechte anderer 

unentbehrlich sind, um die Verbreitung von vertraulichen Nachrichten zu verhindern oder das 

Ansehen und die Unparteilichkeit der Rechtsprechung zu gewährleisten. 

 

 

Artikel 11 - Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 

 

(1) Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und sich frei mit anderen 

zusammenzuschließen, einschließlich des Rechts, zum Schutze ihrer Interessen 

Gewerkschaften zu bilden und diesen beizutreten. 

 

(2) Die Ausübung dieser Rechte darf keinen anderen Einschränkungen unterworfen werden 

als den vom Gesetz vorgesehenen, die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der 

nationalen und öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der 

Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral oder des Schutzes der 

Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind. Dieser Artikel verbietet nicht, daß die 

Ausübung dieser Rechte durch Mitglieder der Streitkräfte, der Polizei oder der 

Staatsverwaltung gesetzlichen Einschränkungen unterworfen wird. 

 

 

Artikel 53 - Wahrung anerkannter Menschenrechte 

 

Keine Bestimmung dieser Konvention darf als Beschränkung oder Minderung eines der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten ausgelegt werden, die in den Gesetzen eines Hohen 

Vertragschließenden Teils oder einer anderen Vereinbarung, an der er beteiligt ist, festgelegt 

sind. 

 

 

B-VG (Bundesverfassungsgesetz) 
 

Artikel 7  

 

(1) Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des 

Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Niemand darf wegen seiner 

Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt 

sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen 

Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten. 

(2) Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zur tatsächlichen Gleichstellung von Mann 

und Frau. Maßnahmen zur Förderung der faktischen Gleichstellung von Frauen und Männern 

insbesondere durch Beseitigung tatsächlich bestehender Ungleichheiten sind zulässig. 

 

(3) Amtsbezeichnungen können in der Form verwendet werden, die das Geschlecht des 

Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin zum Ausdruck bringt. Gleiches gilt für Titel, 

akademische Grade und Berufsbezeichnungen. 

 

(4) Den öffentlichen Bediensteten, einschließlich der Angehörigen des Bundesheeres, ist die 

ungeschmälerte Ausübung ihrer politischen Rechte gewährleistet. 

Art 14 (5a) – Zielbestimmung Österreichischer Schule 



Demokratie, Humanität, Solidarität, Friede und Gerechtigkeit sowie Offenheit  und Toleranz 

gegenüber den Menschen sind Grundwerte der Schule, auf deren Grundlage sie der gesamten 

Bevölkerung, unabhängig von Herkunft, sozialer Lage und finanziellem Hintergrund, unter 

steter Sicherung und Weiterentwicklung bestmöglicher Qualität ein höchstmögliches 

Bildungsniveau sichert. Im partnerschaftlichen Zusammenwirken von Schülern, Eltern und 

Lehrern ist Kindern und Jugendlichen die bestmögliche geistige, seelische und körperliche 

Entwicklung zu ermöglichen, damit sie zu gesunden, selbstbewussten, glücklichen, 

leistungsorientierten, pflichttreuen, musischen und kreativen Menschen werden, die befähigt 

sind, an den sozialen, religiösen und moralischen Werten orientiert Verantwortung für sich 

selbst, Mitmenschen, Umwelt und nachfolgende Generationen zu übernehmen. Jeder 

Jugendliche soll seiner Entwicklung und seinem Bildungsweg entsprechend zu selbständigem 

Urteil und sozialem Verständnis geführt werden, dem politischen, religiösen und 

weltanschaulichen Denken anderer aufgeschlossen sein sowie befähigt werden, am Kultur- 

und Wirtschaftsleben Österreichs, Europas und der Welt teilzunehmen und in Freiheits- und 

Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuwirken. 

 

StGB (Strafgesetzbuch) 
 

Besondere Erschwerungsgründe 

§ 33. Ein Erschwerungsgrund ist es insbesondere, wenn der Täter… 

5. aus rassistischen, fremdenfeindlichen oder anderen besonders verwerflichen 

Beweggründen, insbesondere solchen, die sich gegen eine der in § 283 Abs. 1 Z 1 genannten 

Gruppen von Personen oder ein Mitglied einer solchen Gruppe ausdrücklich wegen der 

Zugehörigkeit zu dieser Gruppe richten, gehandelt hat; 

 

Beleidigung 

§ 115. (1) Wer öffentlich oder vor mehreren Leuten einen anderen beschimpft, verspottet, am 

Körper mißhandelt oder mit einer körperlichen Mißhandlung bedroht, ist, wenn er deswegen 

nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis 

zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Eine Handlung wird vor mehreren Leuten begangen, wenn sie in Gegenwart von mehr als 

zwei vom Täter und vom Angegriffenen verschiedenen Personen begangen wird und diese sie 

wahrnehmen können. 

(3) Wer sich nur durch Entrüstung über das Verhalten eines anderen dazu hinreißen läßt, ihn 

in einer den Umständen nach entschuldbaren Weise zu beschimpfen, zu mißhandeln oder mit 

Mißhandlungen zu bedrohen, ist entschuldigt, wenn seine Entrüstung, insbesondere auch im 

Hinblick auf die seit ihrem Anlaß verstrichene Zeit, allgemein begreiflich ist. 

Berechtigung zur Anklage 

§ 117. (1) Die strafbaren Handlungen gegen die Ehre sind nur auf Verlangen des in seiner 

Ehre Verletzten zu verfolgen... 



(2) ... 

(3) Der Täter ist wegen einer im § 115 mit Strafe bedrohten Handlung mit Ermächtigung des 

Verletzten von der Staatsanwaltschaft zu verfolgen, wenn sich die Tat gegen den Verletzten 

wegen seiner Zugehörigkeit zu einer der im § 283 Abs. 1 bezeichneten Gruppen richtet und 

entweder in einer Misshandlung oder Bedrohung mit einer Misshandlung oder in einer die 

Menschenwürde verletzenden Beschimpfung oder Verspottung besteht. 

Herabwürdigung religiöser Lehren 

§ 188. Wer öffentlich eine Person oder eine Sache, die den Gegenstand der Verehrung einer 

im Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft bildet, oder eine Glaubenslehre, 

einen gesetzlich zulässigen Brauch oder eine gesetzlich zulässige Einrichtung einer solchen 

Kirche oder Religionsgesellschaft unter Umständen herabwürdigt oder verspottet, unter denen 

sein Verhalten geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 

sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Störung einer Religionsübung 

§ 189. (1) Wer mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt den gesetzlich zulässigen 

Gottesdienst oder einzelne solche gottesdienstliche Handlungen einer im Inland bestehenden 

Kirche oder Religionsgesellschaft hindert oder stört, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 

zu bestrafen. 

(2) Wer 

1. 
an einem Ort, der der gesetzlich zulässigen Religionsübung einer im Inland bestehenden 

Kirche oder Religionsgesellschaft gewidmet ist, 

2. 

bei dem gesetzlich zulässigen öffentlichen Gottesdienst oder einzelnen gesetzlich 

zulässigen öffentlichen gottesdienstlichen Handlungen einer im Inland bestehenden Kirche 

oder Religionsgesellschaft oder 

3. 
mit einem dem gesetzlich zulässigen Gottesdienst einer im Inland bestehenden Kirche 

oder Religionsgesellschaft unmittelbar gewidmeten Gegenstand 

auf eine Weise Unfug treibt, die geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist mit 

Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 

bestrafen. 

Verhetzung 

§ 283. (1) Wer öffentlich auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird, 

1. 

zu Gewalt gegen eine Kirche oder Religionsgesellschaft oder eine andere nach den 

vorhandenen oder fehlenden Kriterien der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion 

oder Weltanschauung, der Staatsangehörigkeit, der Abstammung oder nationalen oder 

ethnischen Herkunft, des Geschlechts, einer körperlichen oder geistigen Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Ausrichtung definierte Gruppe von Personen oder gegen ein 

Mitglied einer solchen Gruppe ausdrücklich wegen der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe 

auffordert oder zu Hass gegen sie aufstachelt, 



2. 

in der Absicht, die Menschenwürde anderer zu verletzen, eine der in Z 1 bezeichneten 

Gruppen in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, diese Gruppe in der öffentlichen 

Meinung verächtlich zu machen oder herabzusetzen, oder 

3. 

Verbrechen im Sinne der §§ 321 bis 321f sowie § 321k, die von einem inländischen oder 

einem internationalen Gericht rechtskräftig festgestellt wurden, billigt, leugnet, gröblich 

verharmlost oder rechtfertigt, wobei die Handlung gegen eine der in Z 1 bezeichneten 

Gruppen oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe ausdrücklich wegen der 

Zugehörigkeit zu dieser Gruppe gerichtet ist und in einer Weise begangen wird, die 

geeignet ist, zu Gewalt oder Hass gegen solch eine Gruppe oder gegen ein Mitglied einer 

solchen Gruppe aufzustacheln, 
 ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer die Tat nach Abs. 1 in einem Druckwerk, im Rundfunk oder sonst auf eine Weise 

begeht, wodurch die in Abs. 1 bezeichneten Handlungen einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich werden, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(3) Wer durch eine Tat nach Abs. 1 oder 2 bewirkt, dass andere Personen gegen eine in Abs. 1 

Z 1 bezeichnete Gruppe oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe wegen dessen 

Zugehörigkeit zu dieser Gruppe Gewalt ausüben, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 

zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(4) Wer, wenn er nicht als an einer Handlung nach den Abs. 1 bis 3 Beteiligter (§ 12) mit 

strengerer Strafe bedroht ist, schriftliches Material, Bilder oder andere Darstellungen von 

Ideen oder Theorien, die Hass oder Gewalt gegen eine in Abs. 1 Z 1 bezeichnete Gruppe oder 

gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe wegen dessen Zugehörigkeit zu dieser Gruppe 

befürworten, fördern oder dazu aufstacheln, in einem Druckwerk, im Rundfunk oder sonst auf 

eine Weise, wodurch diese einer breiten Öffentlichkeit zugänglich werden, in gutheißender 

oder rechtfertigender Weise verbreitet oder anderweitig öffentlich verfügbar macht, ist mit 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen. 

Symbole-Gesetz 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt das Verbot der Verwendung von Symbolen 

 1. der Gruppierung Islamischer Staat (IS); 

 2. der Gruppierung Al-Qaida; 

 3. der Gruppierung Muslimbruderschaft; 

 4. der Gruppierung Graue Wölfe; 

 5. der Gruppierung Kurdische Arbeiterpartei (PKK); 

 6. der Gruppierung Hamas; 

 7. des militärischen Teils der Gruppierung Hisbollah; 

 8. von sonstigen Gruppierungen, die in Rechtsakten der Europäischen Union als 

terroristische Vereinigungen, Körperschaften oder sonstige Organisationen angeführt werden; 



 9. der Gruppierung Ustascha; 

 10. von Gruppierungen, die Teil- oder Nachfolgeorganisationen der in Z 1 bis 9 

genannten Gruppierungen oder diesen zuzurechnen sind. 

§ 2 Verwendungsverbot  

(1) Es ist verboten, Symbole einer in § 1 genannten Gruppierung in der Öffentlichkeit 

einschließlich unter Zuhilfenahme elektronischer Kommunikationsmittel darzustellen, zur 

Schau zu stellen, zu tragen oder zu verbreiten. Als Symbole sind auch Abzeichen, Embleme 

und Gesten anzusehen. 

§ 3 Strafbestimmung 

(1) Wer vorsätzlich einem Verbot des § 2 zuwiderhandelt, begeht eine 

Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer 

Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, 

von der Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 4 000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis 

zu einem Monat zu bestrafen. Wer bereits einmal rechtskräftig nach dieser Bestimmung 

bestraft wurde, ist mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 

Wochen zu bestrafen. 

EGVG (Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008) 

Artikel III 

(1) Wer 

1. … 

2. …, oder 

3. 

einen anderen aus dem Grund der Rasse, der Hautfarbe, der nationalen oder ethnischen 

Herkunft, des religiösen Bekenntnisses oder einer Behinderung diskriminiert oder ihn 

hindert, Orte zu betreten oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die für den 

allgemeinen öffentlichen Gebrauch bestimmt sind, oder 

4. 
nationalsozialistisches Gedankengut im Sinne des Verbotsgesetzes, StGBl. Nr. 13/1945, in 

der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 25/1947, verbreitet, 

begeht, in den Fällen der Z 3 oder 4 dann, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die 

Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 

Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 

Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, für das Gebiet einer 

Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, 

in den Fällen der Z 2 und 4 von der Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, 

im Fall der Z 3 mit einer Geldstrafe bis zu 1 090 Euro und im Fall der Z 4 mit einer Geldstrafe 

bis zu 2 180 Euro und mit dem Verfall der Gegenstände, mit denen die strafbare Handlung 

begangen wurde, zu bestrafen. Im Fall der Z 4 ist der Versuch strafbar. 

https://www.jusline.at/gesetz/sg/paragraf/2
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1945_13_0/1945_13_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1947_25_0/1947_25_0.pdf


Gleichbehandlungsgesetz 

 

§ 17. (1) Auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des 

Alters oder der sexuellen Orientierung darf im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis 

niemand unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden, insbesondere nicht 
         

1. bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses, 

2. bei der Festsetzung des Entgelts, 

3. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein Entgelt darstellen, 

4. bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung und Umschulung, 

5. beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen, 

6. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen, 

7. bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

  

(2) Abs. 1 gilt nicht für unterschiedliche Behandlungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit 

sowie eine Behandlung, die sich aus der Rechtsstellung von Staatsangehörigen dritter Staaten 

oder staatenloser Personen ergibt. 
 

 

 

Ausnahmebestimmungen 

  

§ 20. (1) Bei Ungleichbehandlung wegen eines Merkmals, das im Zusammenhang mit einem 

der in § 17 genannten Diskriminierungsgründe steht, liegt keine Diskriminierung vor, wenn 

das betreffende Merkmal auf Grund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der 

Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche 

Voraussetzung darstellt und sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine 

angemessene Anforderung handelt. 

 

(2) Eine Diskriminierung auf Grund der Religion oder Weltanschauung liegt in Bezug auf 

berufliche Tätigkeiten innerhalb von Kirchen oder anderen öffentlichen oder privaten 

Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, nicht 

vor, wenn die Religion oder die Weltanschauung dieser Person nach der Art dieser 

Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und 

gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt. 

 

(3) Eine Diskriminierung auf Grund des Alters liegt nicht vor, wenn die Ungleichbehandlung 
         

1. objektiv und angemessen ist, 

2. 
durch ein legitimes Ziel, insbesondere rechtmäßige Ziele aus den Bereichen 

Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung, gerechtfertigt ist und 

3. die Mittel zur Erreichung dieses Zieles angemessen und erforderlich sind. 

 

(4) Ungleichbehandlungen nach Abs. 3 können insbesondere einschließen 
         

1. 

die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und zur 

beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, 

einschließlich der Bedingungen für Entlassung und Entlohnung, um die berufliche 

Eingliederung von Jugendlichen, älteren Arbeitnehmer/inne/n und Personen mit 

Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz sicherzustellen, 



2. 

die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder des 

Dienstalters für den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit der Beschäftigung 

verbundenen Vorteile, 

3. 

die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund der spezifischen 

Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder auf Grund der 

Notwendigkeit einer angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den 

Ruhestand. 

 

(5) Eine Diskriminierung auf Grund des Alters liegt auch nicht vor bei den betrieblichen 

Systemen der sozialen Sicherheit durch Festsetzung von Altersgrenzen als Voraussetzung für 

die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von Leistungen bei Invalidität 

einschließlich der Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen im Rahmen dieser Systeme für 

bestimmte Beschäftigte oder Gruppen oder Kategorien von Beschäftigten und die 

Verwendung im Rahmen dieser Systeme von Alterskriterien für versicherungsmathematische 

Berechnungen, sofern dies nicht zu Diskriminierungen auf Grund des Geschlechtes führt. 

 

 

Gleichbehandlungsgebot 

 

§ 31(1) Auf Grund des Geschlechts, insbesondere unter Bezugnahme auf den Familienstand 

oder den Umstand, ob jemand Kinder hat, oder der ethnischen Zugehörigkeit darf niemand 

unmittelbar oder mittelbar beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 

Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich Wohnraum, 

diskriminiert werden. Diskriminierungen von Frauen auf Grund von Schwangerschaft oder 

Mutterschaft sind unmittelbare Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts. 

(2) Ziel ist die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie der Abbau von sonstigen 

Diskriminierungen. 

(3) Auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit darf darüber hinaus niemand unmittelbar oder 

mittelbar diskriminiert werden 

1. beim Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste, 

2. bei sozialen Vergünstigungen, 

3. bei der Bildung. 

(4) Abs. 1 und 3 berühren nicht die Vorschriften und die Bedingungen für die Einreise von 

Staatsangehörigen dritter Staaten oder staatenloser Personen oder deren Aufenthalt sowie eine 

Behandlung, die sich aus der Rechtsstellung von Staatsangehörigen dritter Staaten oder 

staatenloser Personen ergibt. 

 

 
  
 


